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Teilrevision Steuergesetz (Nachführung von Bundesrecht): Vorlage an den Kantonsrat – Anträge der Kommission – Stellungnahme des Regierungsrates (Sy-

nopse) 

 

Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 873 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Steuergesetz (StG) 1 

(Vom …) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

  

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Abs. 3 

3 Die Quellensteuer, die Grundstückgewinnsteuer, die Geldspielge-

winnsteuer nach § 39 und die Steuer für kleine Arbeitsentgelte nach 

§ 39a werden nur als einfache Steuern erhoben. 

  

§ 5 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. d und g 

(1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-

enthalt im Kanton sind auf Grund wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

steuerpflichtig, wenn sie:) 

b) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder 

diesen wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungs-

rechte haben oder mit solchen Grundstücken handeln. 

(2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-

enthalt in der Schweiz sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie:) 

d) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln; 

g) für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder 

eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse 

Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit Sitz 

oder Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausgenommen 

bleibt die Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines 

Hochseeschiffes. 

  

§ 24 Bst. e und f 
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(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

Bst. e wird aufgehoben. 

Bisheriger Bst. f wird zu Bst. e. 

§ 25 Bst. i bis j (neu) 

(Der Einkommenssteuer sind nicht unterworfen:) 

i) folgende Gewinne aus Geldspielen, die nach dem Bundesgesetz 

über Geldspiele vom 29. September 2017 (BGS)2 zugelassen 

sind: 

1. die Gewinne aus Spielbankenspielen, sofern sie nicht aus 

selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen; 

2. die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1 Million 

Franken aus der Teilnahme an Grossspielen und aus der On-

line-Teilnahme an Spielbankenspielen; 

3. die Gewinne aus Kleinspielen. 

j) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspie-

len zur Verkaufsförderung, die gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. d und e 

BGS von dessen Geltungsbereich ausgenommen sind, sofern die 

Grenze von 1000 Franken nicht überschritten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29 Abs. 3 

3 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind 

zulässig, soweit sie buchmässig oder bei vereinfachter Buchführung 

nach Art. 957 Abs. 2 OR3 in besonderen Abschreibungstabellen 

ausgewiesen sind. Auf immateriellen Rechten (Patent-, Firmen-, 

Verlags-, Konzessions- und Lizenzrechte) sowie beweglichen Be-

triebseinrichtungen von Selbstständigerwerbenden (Maschinen, 

Mobiliar, Fahrzeuge, EDV) sind Sofortabschreibungen auf einen 

Franken zulässig. 

  

§ 32 Abs. 2 Bst. a 

(2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen sind abziehbar:) 

a) die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu 

erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien und die 

Kosten der Verwaltung durch Dritte. Den Unterhaltskosten sind 

Investitionen gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem 

Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten Bundessteuer 

abziehbar sind, und die Rückbaukosten im Hinblick auf einen 

Ersatzneubau. Die abziehbaren Investitions- und Rückbaukosten 

sind in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar, so-

weit sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die Aufwen-

dungen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksich-

tigt werden können; 
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Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

§ 33 Abs. 3 Bst. f 

(3 Weiter werden abgezogen:) 

f) die Einsatzkosten in der Höhe von 5 Prozent der einzelnen Ge-

winne aus Geldspielen, welche nicht nach § 25 Bst. i und j 

steuerfrei sind, jedoch höchstens 5000 Franken; die im Steuer-

jahr vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze bei den 

einzelnen Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbanken-

spielen nach § 25 Bst. i Ziff. 2, jedoch höchstens 25 000 Fran-

ken; 

 
 

§ 38 Abs. 1 

1 Kapitalleistungen gemäss § 23 sowie Zahlungen bei Tod und für 

bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile werden ge-

sondert zu dem Steuersatz besteuert, der sich ergäbe, wenn an 

Stelle der einmaligen eine jährliche Leistung von 1/25 der Kapital-

leistung ausgerichtet würde. Die einfache Steuer beträgt maximal 

2.5 Prozent. 

 
 

§ 39 cc) Gewinne aus Geldspielen 

Gewinne aus Geldspielen gemäss § 25 Bst. i und j, die nicht steuer-

frei sind und der Verrechnungssteuer unterliegen, werden gesondert 

mit einer Einkommenssteuer von 15 Prozent besteuert. 

 
 

§ 39a Abs. 2 

2 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Steuern periodisch der zustän-

digen AHV-Ausgleichskasse abzuliefern. Diese stellt dem Arbeit-

nehmer (steuerpflichtige Person) eine Aufstellung oder eine Bestäti-

gung über den Steuerabzug aus. Die AHV-Ausgleichskasse überweist 

die Steuerbeträge der kantonalen Steuerverwaltung und erhält eine 

Bezugsprovision. Die Bestimmungen von § 92 Abs. 1 Bst. a und 

Abs. 3 Satz 1 gelten sinngemäss. 

 
 

§ 56 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b 

(1 Juristische Personen mit Sitz oder tatsächlicher Geschäftsleitung 

ausserhalb des Kantons sind auf Grund wirtschaftlicher Zugehörig-

keit steuerpflichtig, wenn sie:) 

b) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder 

diesen wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungs-

rechte haben oder mit solchen Grundstücken handeln. 

(2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Geschäftsleitung 

im Ausland sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie:) 

b) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln. 
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Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

§ 71 Abs. 2 und 3 (neu) 

2 Gewinne von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften mit 

ideellen Zwecken werden nicht besteuert, sofern sie höchstens 20 

000 Franken betragen und ausschliesslich und unwiderruflich die-

sen Zwecken gewidmet sind. 
3 Der steuerbare Reingewinn wird für die Steuerberechnung auf die 

nächsten hundert Franken abgerundet. 

 
 

§ 87 Überschrift, Abs. 1 und 2 

 1. Der Quellensteuer unterworfene Arbeitnehmer 

1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im Kanton 

jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterlie-

gen für ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer 

Quellensteuer. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Be-

steuerung im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach § 39a un-

terstehen. 
2 Eheleute, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 

unterliegen nicht der Quellensteuer, wenn ein Ehegatte das Schwei-

zer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt. 

 
 

§ 88 Abs. 2 

2 Steuerbar sind: 

a) die Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit nach 

§ 87 Abs. 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mit-

arbeiterbeteiligungen sowie Naturalleistungen, nicht jedoch die 

vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- 

und Weiterbildung nach § 18 Abs. 2 und 

b) die Ersatzeinkünfte. 

 
 

§ 89 Überschrift, Abs. 1 

 3. Quellensteuerabzug 

 a) Grundlage 

1 Die Höhe des Quellensteuerabzugs für Kanton, Bezirke, Gemein-

den und Kirchgemeinden richtet sich nach den für die Einkom-

menssteuer natürlicher Personen geltenden Steuersätzen und dem 

gewogenen Mittel der Steuerfüsse im Kanton. Die direkte Bundes-

steuer wird in die Tarife eingebaut. 

 
 

§ 90 Abs. 1 bis 3 (neu) 

1 Bei der Berechnung des Quellensteuerabzugs werden Pauschalen 

für Berufskosten (§§ 27 und 28) und für Versicherungsprämien 
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Vorlage an den Kantonrat 
(RRB Nr. 873 vom 28. November 2018) 

Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

(§ 33 Abs. 1 Bst. d, f und g) sowie Abzüge für Familienlasten (§ 35) 

berücksichtigt. Die Pauschalen werden von der kantonalen Steuer-

verwaltung veröffentlicht. 
2 Der Quellensteuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich unge-

trennter Ehe lebenden Eheleute, die beide erwerbstätig sind, richtet 

sich nach den Tarifen, die ihr Gesamteinkommen (§ 9 Abs. 1), die 

Pauschalen und Abzüge nach Abs. 1 sowie den Abzug bei Erwerbs-

tätigkeit beider Eheleute (§ 33 Abs. 2) berücksichtigen. 
3 Die Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes, von Gratifikationen, 

unregelmässiger Beschäftigung, Stundenlöhnern, Teilzeit- oder 

Nebenerwerb und von satzbestimmenden Elementen und das Ver-

fahren bei Tarifwechseln, rückwirkenden Gehaltsanpassungen und -

korrekturen sowie bei Leistungen vor Beginn und nach Beendigung 

der Anstellung richten sich nach den Regelungen der Eidgenössi-

schen Steuerverwaltung. 

§ 91 

wird aufgehoben. 

 
 

§ 92 Überschrift, Abs. 1 Bst. d, Abs. 2 und 3 

 5. Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 

d) die anteilmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbei-

teroptionen zu entrichten; der Arbeitgeber schuldet die anteil-

mässige Steuer auch dann, wenn der geldwerte Vorteil von einer 

ausländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird. 
2 Der Quellensteuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn die 

steuerpflichtige Person in einem anderen Kanton Wohnsitz oder 

Aufenthalt hat. 
3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung 

der Quellensteuer. Er erhält eine Bezugsprovision von 1 bis 2 Pro-

zent des gesamten Quellensteuerbetrags, die vom Regierungsrat 

festgesetzt wird. 

 
 

§ 93 6. Nachträgliche ordentliche Veranlagung 

 a) Von Amtes wegen 

1 Quellensteuerpflichtige Personen nach § 87 Abs. 1 werden nach-

träglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn: 

a) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr mindestens den vom 

Eidgenössischen Finanzdepartement festgelegten Betrag er-

reicht oder 

b) sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quel-

lensteuer unterliegen, wobei für den Steuersatz § 8 Abs. 1 

sinngemäss gilt. 
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Vorlage an den Kantonrat 
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Anträge der Kommission 
(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

2 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer 

mit einer Person nach Abs. 1 in rechtlich und tatsächlich unge-

trennter Ehe lebt. 
3 Personen nach Abs. 1 Bst. b müssen das Formular für die Steuer-

erklärung bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres 

bei der zuständigen Behörde verlangen. 

§ 93a (neu) b) Auf Antrag 

1 Quellensteuerpflichtige Personen nach § 87 Abs. 1, die keine der 

Voraussetzungen nach § 93 Abs. 1 erfüllen, werden auf Antrag 

nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt. 
2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem 

Antragsteller in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt. 
3 Der Antrag muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgen-

den Jahres eingereicht werden. Bei Wegzug aus der Schweiz ist der 

Antrag spätestens im Zeitpunkt der Abmeldung einzureichen. 

 
 

§ 93b (neu) c) Verhältnis zur Quellensteuer 

1 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der 

Quellensteuerpflicht. 
2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 
3 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, 

tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu 

veranlagenden Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde 

auf dem Erwerbseinkommen. Es werden keine zusätzlichen Abzüge 

gewährt. 

 
 

Gliederungstitel vor § 94 

B. Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder 

Aufenthalt sowie juristische Personen ohne Sitz oder tatsächli-

che Verwaltung in der Schweiz 

 
 

§ 94 Abs. 2 (neu) 

2 Davon ausgenommen sind: 

a) die Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochsee-

schiffes; 

b) Einkommen, die der Besteuerung im vereinfachten Abrech-

nungsverfahren nach § 39a unterstehen. 

 
 

§ 95 Abs. 3 

3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller 

Zulagen, Nebenbezüge und Naturalleistungen, nach Abzug der 

Gewinnungskosten. Dieser Abzug beträgt: 

a) 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern; 
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Stellungnahme des Regierungsrates 

b) 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern und Referenten. 

§ 96 Abs. 1 

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Ge-

schäftsführung von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher 

Verwaltung im Kanton sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, 

Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen 

und ähnlichen Vergütungen an der Quelle steuerpflichtig. Dies gilt 

auch, wenn diese Vergütungen einem Dritten zufliessen. 

 
 

§ 99 7. Nachträgliche ordentliche Veranlagung 

 a) Von Amtes wegen 

Bei stossenden Verhältnissen, insbesondere betreffend die im Quel-

lensteuersatz einberechneten Pauschalabzüge, kann unter den vom 

Eidgenössischen Finanzdepartement festgelegten Voraussetzungen 

von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zu-

gunsten oder zuungunsten der steuerpflichtigen Person durchgeführt 

werden. 

 
 

§ 99a (neu) b) Auf Antrag 

Personen, die nach § 94 der Quellensteuer unterliegen, können 

unter den vom Eidgenössischen Finanzdepartement festgelegten 

Voraussetzungen für jede Steuerperiode bis am 31. März des auf 

das Steuerjahr folgenden Jahres eine nachträgliche ordentliche 

Veranlagung beantragen, wenn: 

a) der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich 

der Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist; 

b) ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften 

steuerpflichtigen Person vergleichbar ist oder 

c) eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu 

machen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgese-

hen sind. 

 
 

§ 100 Überschrift, Abs. 1 bis 3 (neu) 

 c) Verhältnis zur Quellensteuer 

1 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 
2 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung, tritt die Quel-

lensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagen-

den Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde auf dem 

Erwerbseinkommen. Es werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt. 
3 Bei Zweiverdienerehepaaren kann eine Korrektur des satzbestim-

menden Erwerbseinkommens für den Ehegatten vorgesehen werden. 
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(Ohne Bemerkung Zustimmung zur Vorlage; Minderheitsanträge) 

Stellungnahme des Regierungsrates 

§ 101 Überschrift, Abs. 1 und 2 (neu) 

 9. Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung 

1 Die Bestimmungen von § 92 Abs. 1 und 3 gelten sinngemäss. 
2 Für Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision 1 Prozent des 

gesamten Quellensteuerbetrags, jedoch höchstens 50 Franken pro 

Kapitalleistung für die Quellensteuer von Bund, Kanton und Ge-

meinde. 

§ 101 Überschrift, Abs. 1 und 2 (neu) 

 8. Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung 

Zustimmung zum Kommissionsantrag. 

Gliederungstitel vor § 102 

C. Örtliche Zuständigkeit und interkantonales Verhältnis 
 

 

§ 102 1. Quellensteuer 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung berechnet und erhebt die 

Quellensteuer nach diesem Gesetz in folgenden Fällen: 

a) für Arbeitnehmer nach § 87, die bei Fälligkeit der steuerbaren 

Leistung ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 

Kanton haben; 

b) für Arbeitnehmer nach § 94, die bei Fälligkeit der steuerbaren 

Leistung ihren Wochenaufenthalt im Kanton haben; 

c) für Personen nach §§ 94 sowie 96 bis 98a, wenn er bei Fällig-

keit der steuerbaren Leistung seinen steuerrechtlichen Wohnsitz 

oder Aufenthalt oder seinen Sitz oder die Verwaltung im Kanton 

hat; wird die steuerbare Leistung von einer Betriebsstätte in ei-

nem anderen Kanton oder von der Betriebsstätte eines Unter-

nehmens ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz 

ausgerichtet, gilt für die Berechnung und die Erhebung der 

Quellensteuer das Recht des Kantons, in dem die Betriebsstätte 

liegt; 

d) für Personen nach § 95, die ihre Tätigkeit im Kanton ausüben. 
2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung überweist die Quellen-

steuer der zuständigen Bezugsbehörde des Kantons Schwyz. Vorbe-

halten bleibt Abs. 1 Bst. c zweiter Teilsatz. 

Bisheriger Abs. 3 wird aufgehoben. 

 
 

§ 103 2. Nachträgliche ordentliche Veranlagung 

1 Für die nachträgliche ordentliche Veranlagung ist die Veranla-

gungsbehörde nach diesem Gesetz in folgenden Fällen zuständig: 

a) für Arbeitnehmer nach § 102 Abs. 1 Bst. a, die am Ende der 

Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrechtlichen 

Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton hatten; 

b) für Arbeitnehmer nach § 102 Abs. 1 Bst. b, die am Ende der 

Steuerperiode oder der Steuerpflicht Wochenaufenthalt im Kan-

ton hatten; 
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c) für Personen nach § 102 Abs. 1 Bst. c, die am Ende der Steuer-

periode oder der Steuerpflicht im Kanton erwerbstätig waren. 
2 Der Kanton Schwyz hat in den Fällen nach Abs. 1 Anspruch auf 

allfällige im Kalenderjahr an andere Kantone überwiesene Quellen-

steuerbeträge. Zu viel bezogene Steuern werden dem Arbeitnehmer 

bzw. der erwerbstätigen Person zurückerstattet, zu wenig bezogene 

Steuern nachgefordert. 
3 Die kantonale Steuerverwaltung leistet den anderen schweizeri-

schen Steuerbehörden bei der Erhebung der Quellensteuer unent-

geltliche Amts- und Rechtshilfe. 

§ 137 Abs. 3 (neu) 

3 Unterlässt es die steuerpflichtige Person mit unbekanntem Auf-

enthalt oder mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland auf Aufforderung 

hin, eine Zustelladresse oder Vertretung in der Schweiz zu bezeich-

nen, kann eine Verfügung oder ein Entscheid ohne Publikation im 

Amtsblatt rechtswirksam durch Ablage in die Akten eröffnet werden. 

Davon ausgenommen sind Steuerstrafsachen. 

 
 

§ 143 Abs. 2 

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbs-

tätigkeit und juristische Personen müssen der Steuererklärung die 

unterzeichneten Jahresrechnungen der Steuerperiode oder bei ver-

einfachter Buchführung nach Art. 957 Abs. 2 OR Aufstellungen 

über Vermögen und Schulden, Einnahmen und Ausgaben sowie 

Privatentnahmen und Privateinlagen beilegen. 

 
 

§ 148 

wird aufgehoben. 

 
 

§ 156 Abs. 3 (neu) 

3 Personen, die nach § 99a eine nachträgliche ordentliche Veranla-

gung beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen 

und eine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen. Wird keine 

Zustelladresse bezeichnet oder verliert die Zustelladresse während 

des Veranlagungsverfahrens ihre Gültigkeit, gewährt die zuständige 

Behörde der steuerpflichtigen Person eine angemessene Frist für die 

Bezeichnung einer gültigen Zustelladresse. Läuft diese Frist unbe-

nutzt ab, tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen 

Verfahren zu veranlagenden Steuer auf dem Erwerbseinkommen. 

§ 151 Abs. 4 gilt sinngemäss. 

 
 

§ 157  
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1 Die steuerpflichtige Person und der Schuldner der steuerbaren 

Leistung können von der Veranlagungsbehörde bis am 31. März des 

auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Verfü-

gung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen. Die 

steuerpflichtige Person kann dabei lediglich vorbringen, dass sie: 

a) mit dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach § 92 

Abs. 1 Bst. b oder § 101 Abs. 1 nicht einverstanden ist oder 

b) diese vom Arbeitgeber nicht erhalten hat. 
2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung bleibt bis zum rechtskräf-

tigen Entscheid verpflichtet, die Quellensteuer zu erheben. 

§ 158 

1 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht 

oder ungenügend vorgenommen, verpflichtet ihn die Veranlagungs-

behörde zur Nachzahlung. Der Rückgriff des Schuldners auf den 

Steuerpflichtigen bleibt vorbehalten. 
2 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steu-

erabzug vorgenommen, muss er dem Steuerpflichtigen die Differenz 

zurückzahlen. Zu viel abgelieferte Quellensteuern werden dem Steu-

erpflichtigen zurückbezahlt oder den zuständigen Steuerbezugsbe-

hörden zur Verrechnung mit Steuerschulden überwiesen. 
3 Die steuerpflichtige Person wird von der Veranlagungsbehörde zur 

Nachzahlung der von ihr geschuldeten Quellensteuer verpflichtet, 

wenn die ausbezahlte steuerbare Leistung nicht oder nicht vollstän-

dig um die Quellensteuer gekürzt wurde und ein Nachbezug beim 

Schuldner der steuerbaren Leistung nicht möglich ist. 

 
 

§ 194 2. Steuererlass 

 a) Grundsatz 

1 Steuerpflichtigen Personen, für die infolge einer Notlage die Be-

zahlung der Steuer, eines Zinses, einer Busse wegen Übertretung 

oder von Kosten eine grosse Härte bedeuten würde, können die 

geschuldeten Beträge auf Gesuch hin ganz oder teilweise erlassen 

werden. 
2 Der Steuererlass bezweckt, zur dauerhaften Sanierung der wirt-

schaftlichen Lage der steuerpflichtigen Person beizutragen. Er hat 

der steuerpflichtigen Person selbst und nicht ihren Gläubigern zu-

gutezukommen. 
3 Bussen und Nachsteuern werden nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen erlassen. 

Abs. 4 und 5 werden aufgehoben. 

 
 

§ 194a (neu) b) Ablehnungsgründe 

Der Steuererlass kann insbesondere abgelehnt werden, wenn die 
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steuerpflichtige Person: 

a) ihre Pflichten im Veranlagungsverfahren schwerwiegend oder 

wiederholt verletzt hat, sodass eine Beurteilung der finanziellen 

Situation in der betreffenden Steuerperiode nicht mehr möglich 

ist; 

b) ab der Steuerperiode, auf die sich das Erlassgesuch bezieht, 

trotz verfügbarer Mittel keine Rücklagen vorgenommen hat; 

c) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuerforderung trotz verfügbarer 

Mittel keine Zahlungen geleistet hat; 

d) die mangelnde Leistungsfähigkeit durch freiwilligen Verzicht auf 

Einkommen oder Vermögen ohne wichtigen Grund, durch über-

setzte Lebenshaltung oder dergleichen grobfahrlässig herbeige-

führt hat; 

e) während des Beurteilungszeitraums andere Gläubiger bevorzugt 

behandelt hat. 

§ 194b (neu) c) Erlassgesuch 

1 Das schriftliche Erlassgesuch muss die nötigen Beweismittel ent-

halten. Im Gesuch ist die Notlage darzulegen, derzufolge die Zah-

lung der Steuer, des Zinses, der Busse oder der Kosten eine grosse 

Härte bedeuten würde. 
2 Das Erlassgesuch ist bei der kantonalen Steuerverwaltung (Er-

lassbehörde) einzureichen. Diese holt die Stellungnahme der Ge-

meinde ein und entscheidet über das Gesuch. 
3 Die Erlassbehörde tritt nur auf Gesuche ein, die vor Zustellung des 

Zahlungsbefehls (Art. 38 Abs. 2 SchKG4) eingereicht werden. Die 

Einreichung eines Erlassgesuches hemmt den Bezug nicht. 
4 In Quellensteuerfällen kann nur die steuerpflichtige Person oder 

deren Vertreter ein Erlassgesuch einreichen. 

 
 

§ 194c (neu) d) Verfahren 

1 Für den Gesuchsteller gelten die Verfahrensrechte und -pflichten 

nach diesem Gesetz. Er hat der Erlassbehörde umfassende Auskunft 

über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen. 
2 Verweigert der Gesuchsteller trotz Aufforderung und Mahnung die 

notwendige und zumutbare Mitwirkung, tritt die Erlassbehörde nicht 

auf das Gesuch ein. 
3 Die Erlassbehörde verfügt über sämtliche Untersuchungsmittel 

nach diesem Gesetz. 
4 Das Verfahren ist kostenfrei. Bei offensichtlich unbegründeten 

Gesuchen können Kosten erhoben werden. 

 
 

§ 194d (neu) e) Rechtsmittel 

Gegen den Entscheid der Erlassbehörde kann Beschwerde beim 

Regierungsrat gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz5 erhoben 
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werden. 

§ 209 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2 und 3 

(1 Die Strafverfolgung verjährt:) 

a) bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre und bei ver-

suchter Steuerhinterziehung sechs Jahre nach dem rechtskräfti-

gen Abschluss des Verfahrens, in dem die Verfahrenspflichten 

verletzt oder die versuchte Steuerhinterziehung begangen wur-

den; 
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjäh-

rungsfrist eine Strafverfügung erlassen wurde (§ 213 Abs. 1). 
3 Die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kosten verjäh-

ren nach § 140. Stillstand und Unterbrechung richten sich nach 

§ 139 Abs. 2 Bst. b und c sowie Abs. 3 Bst. a bis c. 

 
 

§ 226 Abs. 1 

1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 202 bis 

204 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie 

Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise 

und andere Bescheinigungen von Drittpersonen zur Täuschung 

gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 

bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Fran-

ken verbunden werden. 

 
 

§ 227 Abs. 1 

1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezoge-

ne Steuern zu eigenem oder fremdem Nutzen verwendet, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine 

bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken verbunden 

werden. 

 
 

§ 228 

1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt nach Ablauf von 

fünfzehn Jahren seit der letzten strafbaren Tätigkeit. 
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjäh-

rungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. 

 
 

§ 232 

Der Regierungsrat ist ermächtigt, von Spielbanken mit einer Konzes-

sion B (Kursälen) für die Zeit ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 19986 auf 

den im Kanton erzielten Bruttospielerträgen eine Abgabe festzuset-

zen. Der Bruttospielertrag bestimmt sich nach Bundesrecht und die 
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Abgabe ist begrenzt auf die nach Bundesrecht maximal zulässige 

Höhe. Für Veranlagung und Bezug ist eine Vereinheitlichung mit 

dem Verfahren für die Bundesabgabe anzustreben. 

§ 250c Abs. 2 und 4 

2 Für die Änderungen bei der Quellensteuer und Grundstückgewinn-

steuer gilt das Übergangsrecht der §§ 245 und 246 analog mit 

Stichtag 31. Dezember 2014. 
4 Die Bestimmungen betreffend Kosten der berufsorientierten Aus- 

und Weiterbildung (§§ 18 Abs. 2, 28 Abs. 1, 29 Abs. 2 Bst. f, 33 

Abs. 3 Bst. g, 65 Abs. 1 Bst. g) und betreffend den Sozialabzug 

nach § 35 Abs. 1 Bst. d finden erstmals auf die im Kalenderjahr 

2016 zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 

 

 
 

§ 250e (neu) 12. Teilrevision 2019 betreffend Nachführung von 

Bundesrecht 

1 Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im Kalen-

derjahr 2020 zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. 
2 Für die Änderungen bei der Quellensteuer gilt das Übergangsrecht 

von § 245 analog mit Stichtag 31. Dezember 2020. 
3 Für Steuerübertretungen, deren Verjährungsfristen für die Strafver-

folgung vor dem 1. Januar 2017 zu laufen begonnen haben oder die 

vor diesem Datum rechtskräftig beurteilt worden sind, gilt das neue 

Verjährungsrecht, sofern dieses milder ist als das bisherige Recht. 

 
 

II. 

1 Dieser Beschluss unterliegt dem Referendum gemäss §§ 34 oder 

35 der Kantonsverfassung. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 

Gesetzsammlung aufgenommen. 
3 Er tritt am 1. Januar 2020 in Kraft, mit Ausnahme der Bestim-

mungen zur Quellensteuer (§§ 87 Abs. 1 und 2, 88 Abs. 2, 89 

Abs. 1, 90 Abs. 1 bis 3, 91, 92 Abs. 1 Bst. d, Abs. 2 und 3, 93, 

93a, 93b, 94 Abs. 2, 95 Abs. 3, 96 Abs. 1, 99, 99a, 100 Abs. 1 

bis 3, 101 Abs. 1 und 2, 102, 103, 156 Abs. 3, 157 und 158), 

deren Inkrafttreten sich nach Bundesrecht richtet. 
4 Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 
 

 

 
1 GS … 
2 SR 935.51. 
3 SR 220. 
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